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„Dachauer Prozesse“. NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945-48.
Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen

Das Thema des 7. Dachauer Symposiums zur Zeit-
geschichte lautete: âDachauer Prozesseâ NS-Verbrechen
vor amerikanischen MilitÃ¤rgerichten in Dachau 1945-
48. Die wissenschaftliche Leitung der Tagung hatten Lud-
wig Eiber (Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg)
und Robert Sigel (Bayerische Landeszentrale fÃ¼r po-
litische Bildungsarbeit) inne. Die Tagung richtete sich
sowohl an Historiker als auch an die interessierte Ãf-
fentlichkeit. Thematisch war die Veranstaltung breit ge-
fÃ¤chert. Der erste Tag des Symposiums war den Pro-
zessen um das Konzentrationslager Dachau gewidmet.
Am zweiten Tag verlagerte sich der Blickwinkel auf
die Dachauer Prozesse zu den Verbrechen in den Kon-
zentrationslagern Mauthausen und Buchenwald und zu
Ã¶sterreichischen Prozessen Ã¼ber Verbrechen in Kon-
zentrationslagern. Der Abschlussbericht ging Ã¼ber die
Zeit des Nationalsozialismus hinaus und befasste sich
mit der gerichtlichen Aufarbeitung der VÃ¶lkermorde in
SÃ¼dafrika, Ruanda und Jugoslawien.

Ludwig Eiber hielt den EinfÃ¼hrungsvortrag mit
demThema âKriegsverbrechen vor Gerichtâ. Das Ziel des
Symposiums, so Eiber, sollte eine Zusammenfassung der
Prozesse in Dachau zu den Konzentrationslagern Dach-
au, Buchenwald und Mauthausen sein, wobei auch die
nachfolgenden Prozesse zu Verbrechen in diesen Kon-
zentrationslagern Beachtung fÃ¤nden. In seinemVortrag
sprach Eiber drei Themenkomplexe an. Er machte ers-
tens deutlich, dass die Dachauer Prozesse aufgrund der

KÃ¼rze der Tagung nicht in ihrer Ganzheit zur Spra-
che kommen wÃ¼rden, dass also jene Verhandlungen
zu FlossenbÃ¼rg, Mittelbau-Dora und MÃ¼hldorf un-
erwÃ¤hnt bleiben mÃ¼ssten. Zweitens gab Eiber einen
knappen Ãberblick Ã¼ber die im KZ Dachau begange-
nen Verbrechen in den Jahren 1933 bis 1945. Dieser Ãber-
blick erfolgte nicht zuletzt, um aufzeigen, welche De-
likte vor Gericht unverhandelt blieben. Er konstatierte
aber auch, dass eine Zuordnung der Taten zu einzelnen
TÃ¤tern schwierig sei. Zum einen, weil die SS kurz vor
Kriegsende viele Akten vernichtet hÃ¤tte und zum an-
deren weil ehemalige HÃ¤ftlinge die Taten oft nicht ge-
nau zuordnen kÃ¶nnten. In einem dritten Punkt sprach
Eiber Ã¼ber PlÃ¤ne der deutschen politischen Emigrati-
on wÃ¤hrend des ZweitenWeltkriegs zur Bestrafung der
NS-Verbrechen.

AnschlieÃend gab Wolfgang Form (UniversitÃ¤t
Marburg, Forschungs- und Dokumentationszentrum
Kriegsverbrecherprozesse) einen Ãberblick Ã¼ber die
MilitÃ¤rgerichtsprozesse der Westalliierten. Aus Zeit-
grÃ¼nden lieÃt er die der Sowjetunion auÃer Acht. Im
ersten Teil seiner Darstellung gab Form eine kurze Ein-
fÃ¼hrung in die historische Entwicklung der gericht-
lichen Ahndung von Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit. Im Anschluss daran nannte er
einzelne VorstÃ¶Ãe wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs,
die zur Durchsetzung der Idee von einer strafrechtlichen
Verfolgung der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
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die Menschlichkeit fÃ¼hrten. Den zweiten Teil seines
Vortrags widmete Form den westalliierten Kriegsverbre-
cherprozessen. Gemeinsam war den Kriegsverbrecher-
prozessen in den westalliierten Zonen das Kontrollrats-
gesetz Nr. 10 (KRG), das sowohl Auslieferungsregeln fest-
schrieb als auch die Anwendbarkeit des NÃ¼rnberger
Statuts fÃ¼r nationale Prozesse. Form sprach fÃ¼r die
US-Zone zwei verschiedene Prozesstypen an. Dies wa-
ren zum einen die Prozesse, die aufgrund der Ordinance
No 7 gefÃ¼hrt wurden und als NÃ¼rnberger Nachfolge-
prozesse bekannt geworden sind. Sie waren auf die Ver-
folgung der FÃ¼hrungsspitzen aus MilitÃ¤r, Politik und
Wirtschaft beschrÃ¤nkt. Zum anderen waren es die so
genannten Dachau-Trials, die grÃ¶Ãte Gruppe von be-
kannten Prozessen in der US-Zone. Auch bei den briti-
schen Prozessen, die auf Grundlage des Royal Warrant
gefÃ¼hrt wurden, waren nur Anklagen wegen Kriegs-
verbrechen mÃ¶glich. Verbrechen gegen Deutsche oder
Staatenlose wurden nicht verhandelt. Form betonte be-
sonders die Unterschiede zur US-Zone: es wurde das
gesamte RÃ¤derwerk des Grauens erfasst. Zudem fan-
den auch viele Hundert Verfahren wegen Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit vor deutschen Gerichten statt.
Form sprach zum Schluss seines Vortrags Ã¼ber die
franzÃ¶sische Strategie, Kriegsverbrecher zu verfolgen.
Frankreich war anders als die beiden bereits beschrie-
benen LÃ¤nder verstÃ¤rkt direkt von Kriegshandlun-
gen im eigenen Land betroffen. So ahndete Frankreich
Straftaten, die auf eigenem Territorium begangen wor-
den waren, auch vor MilitÃ¤rgerichten im eigenen Land.
Alle anderen FÃ¤lle wurden in der franzÃ¶sischen Be-
satzungszone vorMilitÃ¤rverwaltungsgerichten verhan-
delt. Die Mehrzahl der Prozesse wurde vor dem Tribunal
GÃ©nÃ©ral in Raststatt verhandelt, da nur dieses Ge-
richt Delikte verhandeln durfte, die mit der Todesstrafe
bestraft werden konnten.

Nationalsozialistische Verbrechen vor amerikani-
schen Gerichten in Dachau war das Thema von Ro-
bert Sigel. In Dachau fanden insgesamt sechs Hauptpro-
zesse und eine Vielzahl von Nachfolgeprozessen statt.
In diesen Prozessen wurden Verbrechen verhandelt, die
in jenen Konzentrationslagern begangen worden waren,
die von der US-Army befreit worden waren oder die
in der amerikanischen Besatzungszone lagen. Sigel be-
schÃ¤ftigte sich in seinem Vortrag vor allem mit der
zunehmenden Nicht-Akzeptanz der Urteile in der deut-
schen BevÃ¶lkerung und den daraus resultierenden Be-
mÃ¼hungen der amerikanischen Besatzungstruppen, die
Urteile Ã¼berprÃ¼fen zu lassen, um derenAnerkennung
zu vergrÃ¶Ãern. Sigel zeigte kurz die Verteidigungsstra-

tegien der Angeklagten auf, zu denen vor allem die Argu-
mente Opfertum, Nichtwissen undWiderstand zÃ¤hlten.
Genauer ging er auf den so genannten Malmedy-Prozess
ein, der von Mai bis Juli 1946 in Dachau verhandelt wur-
de. Die 73 Angeklagten dieses Prozesses wurden unter
anderem beschuldigt, im Dezember 1944 bei Malmedy
77 gefangene US-Soldaten erschossen zu haben. 43 An-
geklagte wurden zum Tode verurteilt. Die Ãffentlich-
keit, so Sigel, kritisierte die Prozesse und deren als hart
empfundenen Urteile, woraufhin die US-Regierung die
Simpson-Commission nach Deutschland beorderte, um
die Urteile zu Ã¼berprÃ¼fen. Die Kommission bezeich-
nete die Urteile als korrekt, wandelte sie jedoch in Haft-
strafen um. Trotzdem verstummte die Kritik an den Pro-
zessen nicht. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen en-
gagierten sich zugunsten der Angeklagten. So sprachen
beispielsweise kirchliche Kritiker, zu denen auch Martin
NiemÃ¶ller und Johannes NeuhÃ¤usler gehÃ¶rten von
âSiegerjustizâ, beide waren ehemalige KZ-HÃ¤ftlinge. Es
wurde dasHeidelberger Dokumentenarchiv gegrÃ¼ndet,
das eng mit der Regierung zusammenarbeitete und die
Kritik koordinieren sollte. Diese Aktion zeigte Erfolg:
Es wurden zwei “amnesty boards” eingerichtet, die vie-
le Todesurteile in Haftstrafen umwandelten. Die Ãffent-
lichkeit forderte nach diesen ersten Erfolgen die Um-
wandlung aller Todesstrafen in Haftstrafen. 1956 wur-
den zunÃ¤chst die Malmedy-TÃ¤ter freigelassen, 1958
alle weiteren auf BewÃ¤hrung. Die zunehmendeWestin-
tegration ermÃ¶glichte dies. Sigel konstatierte, dass Auf-
klÃ¤rung hier nicht wirklich stattgefunden habe.

Michael Bryant (UniversitÃ¤t von Toledo/Ohio, De-
partment of History, Department of Criminal Justice) be-
handelte in seinem Vortrag die 119 US-amerikanischen
MilitÃ¤rgerichtsprozesse gegen SS-Personal, Ãrzte und
Kapos des Konzentrationslagers Dachau, die von 1945
bis 1947 in Dachau stattfanden. Bryant gliederte seinen
Beitrag in vier Abschnitte. Er sprach zunÃ¤chst kurz
Ã¼ber den historischen Kontext der Errichtung von Mi-
litÃ¤rgerichten, zweitens thematisierte er die Besetzung
der Gerichte und die Prozessordnung, drittens gab er ei-
nen zusammenfassenden Ãberblick Ã¼ber die Verfahren
und viertens thematisierte er die Bedeutung der Dachau-
er Verfahren fÃ¼r den Umgang der Vereinigten Staaten
mit Kriegsverbrechern in ihrer Besatzungszone.

Bryant betonte, dass die Dachauer Prozesse vor dem
prozessualen Hintergrund der Beteiligung an Verbre-
chen im âcommon designâ erfolgten. Die Anklage muss-
te demnach lediglich beweisen, dass sich die Angeklag-
ten der Kriegsrechtswidrigkeit ihrer Taten bewusst wa-
ren. Angeklagt wurden insgesamt 476 ehemalige Wa-
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chen des KZ Dachau, sieben Ãrzte und elf Kapos. Die
strengsten Urteile wurden, so Bryant, im so genannten
Parent Case gefÃ¤llt: alle Angeklagten wurden hier mit
schweren Strafen belegt. In den Folgeprozessen lieÃen
sowohl die Verurteilungsraten, als auch die StrafhÃ¶hen
bei allen drei Kategorien der Angeklagten nach. Bryant
begrÃ¼ndete die Tendenz zu milderen Urteilen zum ei-
nen damit, dass die spÃ¤teren Richter nur noch auf
der Grundlage von Fotos und Zeugenaussagen urteil-
ten, ganz im Gegensatz zu den ersten MilitÃ¤rrichtern,
die das ehemalige KZ Dachau kurz nach der Befreiung
besucht hatten und sich selbst von den schlimmen Zu-
stÃ¤nden Ã¼berzeugen konnten. Zum anderen fÃ¼hrte
auch Bryant die Auswirkungen des aufziehenden kalten
Krieges an. AbschlieÃend konstatierte er, dass das âStre-
ben nach Gerechtigkeit im VÃ¶lkerrecht immer der welt-
politischen Lage unterworfenâ sei.

Das Internierungslager Dachau und die Verteidi-
gungsstrategien der Beschuldigten thematisierte Gabrie-
le Hammermann (KZ-GedenkstÃ¤tte Dachau). In der
amerikanischen Besatzungszone war, so Hammermann,
genau festgeschrieben, wer verhaftet werden sollte:
Kriegsverbrecher, aktive Nationalsozialisten und Perso-
nen, die die Besatzungsziele gefÃ¤hrden konnten. Das
Kriegsgefangenen- und Internierungslager Dachau, das
von Juli 1945 bis August 1948 bestand, war in verschie-
dene Teile gegliedert. So gab es das âWar Crimes En-
closureâ, das ab Juli 1946 das einzige Kriegsverbrecher-
lager in der amerikanischen Besatzungszone war. Zu-
dem existierte bis Juni 1946 das âSS-Compoundâ, in dem
AngehÃ¶rige der SS und ehemalige FunktionÃ¤re der
NSDAP untergebracht waren. SchlieÃlich existierte ab
Juni 1946 das Zivilinterniertenlager Nr. 29, das ab Au-
gust 1947 schrittweise in deutsche HÃ¤nde Ã¼bergeben
wurde. Zum Sozialprofil der Internierten sagte Hammer-
mann, dass sich in den amerikanischen Internierungsla-
gern im Gegensatz zum Kriegsverbrecherlager nicht die
Elite, sondern die mittlere und untere FÃ¼hrungsschicht
des NS-Regimes befand.

Auf die individuellen und kollektiven Verteidigungs-
strategien ging Hammermann im zweiten Teil ihres Vor-
trags ein. Zur Kategorie der individuellen Verteidigung
zÃ¤hlte sie das Schweigen und Leugnen der Angeklag-
ten. Fast alle fÃ¼hrten auÃerdemmangelnde Kompetenz
als Unschuldsbeweis an, das heiÃt sie machten sich zu
Opfern des Befehlsnotstandes und zu Opfern von Un-
wissenheit Ã¼ber den wahren Charakter des National-
sozialismusâ. Zudem verharmlosten viele die Bedingun-
gen in den Konzentrationslagern und erklÃ¤rten sich zu
Opfern. Gleichzeitig verleumdeten Sie die Dachauer Pro-

zesse als Siegerjustiz. Zur zweiten Kategorie, der der kol-
lektiven Verteidigungsstrategien, zÃ¤hlte Hammermann
einen starken Zusammenhalt unter den Internierten, die
auch enge Absprachen hinsichtlich der Verteidigungs-
strategien vor Gericht trafen und sich gegenseitig von ei-
ner Beteiligung an den vorgeworfenen Verbrechen frei-
sprachen. Auch wurde die eigene Haft negativer darge-
stellt, als dies tatsÃ¤chlich der Fall war. Die innere Ver-
waltung der Lager oblag Ã¼berdies ehemaligen hochran-
gigen SS-AngehÃ¶rigen, die enge Verflechtungen schu-
fen. Es herrschte kaum Einsicht oder Reue.

Die Schuldentlastung der Angeklagten wurde, so
Hammermann, ab April 1947 zusÃ¤tzlich durch die deut-
schen Spruchkammern erleichtert. Nahezu alle Ange-
klagten wurden von diesen in die Kategorie der Mit-
lÃ¤ufer eingeteilt oder konnten sogar eine Einstellung
der Verfahren erwirken. Durch diese MaÃnahmen wur-
den die Gefangenen umfassend rehabilitiert. Wie Sigel
bereits zuvor, so zeigte auch Hammermann, dass dieses
Vorgehen im weitgehenden Konsens mit der deutschen
Ãffentlichkeit stand.

Edith Raim (Institut fÃ¼r Zeitgeschichte MÃ¼nchen)
betonte in ihrem Vortrag Ã¼ber westdeutsche Ermitt-
lungen und Prozesse zum KZ Dachau, dass es bis heu-
te noch keine Gesamtdarstellung zu den Ermittlungsver-
fahren gibt. Raim begrÃ¼ndete dies mit der nur schwer
Ã¼berschaubaren Aktenlage zu den Prozessen. So stell-
ten Staatsanwaltschaften in allen westdeutschen Bundes-
lÃ¤ndern mit Ausnahme von Schleswig-Holstein Ermitt-
lungen zu Verbrechen im KZ Dachau und den AuÃen-
lagern an. MÃ¶glich war dies, da nicht nur der Tatort,
sondern auch der Wohnort eines Beschuldigten die Zu-
stÃ¤ndigkeit einer Staatsanwaltschaft bewirkte, manch-
mal sei sogar weder das eine noch das andere erkennbar,
so Raim. Sie betonte, dass die BemÃ¼hungen der deut-
schen Staatsanwaltschaften ungefÃ¤hr bis zum Jahr 1960
reichen, wobei vor allem Verbrechen aufgeklÃ¤rt wur-
den, die in der Vorkriegszeit lagen. In lediglich fÃ¼nf
FÃ¤llen verhÃ¤ngten die Gerichte eine lebenslange Haft-
strafe, wobei alle Urteile in den Zeitraum von 1945
bis 1961 fallen. Nicht alle Straftaten wurden geahndet.
MÃ¶glich war dies hÃ¤ufig nur in den FÃ¤llen, Ã¼ber
die es schriftliche Aufzeichnungen gab. Dies war vor al-
lem fÃ¼r jene Verbrechen der Fall, die zu Beginn der na-
tionalsozialistischen Herrschaft begangen worden waren
und bei denen noch Polizei und Staatsanwaltschaft er-
mittelt hatten. Ebenfalls gut aufgeklÃ¤rt waren die me-
dizinischen Versuche und die so genannte Aktion 14 f 13.
Dies ist laut Raim damit zu begrÃ¼nden, dass beide Tat-
komplexe auch Gegenstand der alliierten Prozesse wa-
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ren. Keine Urteile ergingen im Fall der Ermordung der
sowjetischen Kriegsgefangenen ab 1941. Zu den meisten
Dachauer AuÃenlagern gab es keine Prozesse. Ein wei-
teres Problem bei der Aburteilung von Straftaten war die
VerjÃ¤hrung. Allerdings hatte sich die Bundesrepublik
im Ãberleitungsvertrag (1955) zur Anerkennung der alli-
ierten Urteile verpflichtet. Selbst wenn FreisprÃ¼che auf-
grund von neuer BeweislagemÃ¶glich gewesenwÃ¤ren,
wurden diese Verfahren nicht noch einmal erÃ¶ffnet,
auÃer es waren nicht alliierte Opfer betroffen. Trotz
all dieser Schwierigkeiten und UnzulÃ¤nglichkeiten bei
der Strafverfolgung kommt Raim zu dem Schluss, dass
Dachau zu den besser ermittelten Konzentrationslagern
zÃ¤hlt, wenn auch in erster Linie durch die amerikani-
schen und weniger durch die bundesdeutschen Prozesse.

Bertrand Perz (UniversitÃ¤tWien, Institut fÃ¼r Zeit-
geschichte) sprach Ã¼ber die Prozesse zumKZMauthau-
sen. Im ersten Teil seines Vortrags stellte er die Leitfrage,
wie ergiebig die Prozessakten als Quelle fÃ¼r die Bin-
nenstruktur der Lager sind. Perz skizzierte zunÃ¤chst die
VerhÃ¤ltnisse in den Konzentrationslagern Mauthausen
und Gusen. Er zeigte auf, dass die TÃ¤ter nur auf den
ersten Blick leicht zu identifizieren waren. Denn allein
dem Kommandanturstab gehÃ¶rten mehrere Hundert
SS-MÃ¤nner an, den Wachmannschaften sogar mehre-
re Tausend. FÃ¼r die Verwaltungsbeamten war es daher
schwer zu sagen, wer direkt Gewalt ausgeÃ¼bt hatte und
wer ânurâ dem System angehÃ¶rt hatte. Nach Ansicht
Perzâ stellte das ein Problem fÃ¼r die juristische Auf-
arbeitung dar: Verantwortliche fÃ¼r die strukturelle Ge-
walt wurden kaum juristisch verfolgt. WÃ¼rde man die
Gerichtsakten als alleinige Quellengrundlage fÃ¼r die
Geschichtsschreibung nutzen, entstÃ¼nde ein schrÃ¤ges
Bild.

Im zweiten Teil seines Vortrags sprach Perz Ã¼ber
die Prozesse zu Mauthausen. In Dachau gab es einen
Hauptprozess zuMauthausen sowie 61 Nachfolgeprozes-
se. Dies stellt die grÃ¶Ãte juristische Aufarbeitung zu
Mauthausen dar. Aber auch vor Ã¶sterreichischen Ge-
richten kam es zu Prozessen Ã¼ber Mauthausen. Die
meisten fanden in der Zeit zwischen 1946 und 1948 statt.
Nach 1955 kam es lediglich zu einem einzigen Prozess,
der 1975mit einem Freispruch endete. Auch in Ãsterreich
gab es zur Freilassung der Verurteilten Ã¤hnliche Kam-
pagnen wie in Deutschland.

Auf die Ã¶sterreichischen Prozesse zu Verbrechen
in Konzentrationslagern ging Claudia Kuretsidis-Haider
(Wien, Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, Dokumentati-
onsarchiv des Ãsterreichischen Widerstandes) ein. Nach
eigener Aussage griff Kuretsidis-Haider in ihrem Vortrag

ein bislang wenig bearbeitetes Thema auf. Die Ahndung
von NS-Verbrechen oblag in Ãsterreich den Volksgerich-
ten. Diese ahndeten die Kriegsverbrechen, zu denen auch
QuÃ¤lereien zÃ¤hlten. Die Volksgerichte wurden 1955
abgeschafft. Mit der NS-Amnestie von 1957 wurde die
Tendenz zur Bagatellisierung verstÃ¤rkt. Nach 1957 gab
es noch 37 Prozesse in ganz Ãsterreich, von denen 30 mit
einer Verurteilung endeten. Das letzte Verfahren wurde
2000 eingestellt. Der letzte Urteilsspruch erging jedoch
schon 1975. In den 1960er-Jahren gab es kaum mehr Pro-
zesse, ganz im Unterschied zur BRD. Die Staatsanwalt-
schaften haben in Ãsterreich zudem nicht selbst ermit-
telt, sondern sind erst aktiv geworden, wenn es Anfragen
aus Deutschland gab, oder Opfer auf sie zugetreten sind.
Es wurden Ã¼berproportional viele Kapos angeklagt, da-
gegen keine Personen, die in der Hierarchie hÃ¶her stan-
den. Das ist laut Kuretsidis-Haider auch ein Grund fÃ¼r
das mangelnde Interesse der BevÃ¶lkerung an den Pro-
zessen.

Katrin Greiser (Weimar, KZ-GedenkstÃ¤tte Buchen-
wald) wollte in ihrem Vortrag Ã¼ber die Dachauer Pro-
zesse zum KZ Buchenwald sprechen. Aufgrund einer Er-
krankung der Referentin konnte der Vortrag nur verle-
sen und nicht diskutiert werden. Laut Greiser dauerte
es relativ lang, bis es in Dachau zu dem Buchenwald-
Prozess kam. Das lag zum einen daran, dass das ehe-
malige KZ Buchenwald, zwar von der US-Armee befreit
worden war, aber seit Sommer 1945 in der sowjetischen
Zone lag. Zum anderen gab es drei Tonnen Beweisma-
terial, das fÃ¼r die Ermittler kaum zu bewÃ¤ltigen war
sowie groÃe Probleme mit Ãbersetzungen, Zeugen, die
verschwanden und VerdÃ¤chtigen, die flohen. Die zu-
stÃ¤ndigen US-amerikanischen Ermittler waren an ei-
ner Zusammenarbeit mit den sowjetischen Verantwortli-
chen interessiert, die jedoch nach schwierigen Verhand-
lungen nicht zustande kam. Das Hauptverfahren zum
KZ Buchenwald fand schlieÃlich vom 11. April bis zum
14. August 1947 statt. Es wurden 22 Todesstrafen, fÃ¼nf
lebenslange und drei zeitliche Strafen ausgesprochen.
Im Anschluss an diese AusfÃ¼hrungen beschÃ¤ftigte
sich Greiser mit Kritik- und Schwachpunkten des War
Crime Program. Sie konstatierte erstens, dass die Ver-
fahren schlecht vorbereitet waren. Zweitens relativier-
ten die ÃberprÃ¼fungsverfahren die Wirkung der Ver-
fahren, die Verurteilten wurden zu frÃ¼h entlassen. Als
dritten Punkt fÃ¼hrte Greiser an, dass die Prozesse ihre
Wirkung auf die ZivilbevÃ¶lkerung verfehlt hÃ¤tten: es
habe keine Distanzierung vomNS-Regime stattgefunden.

Den Abschlussvortrag der Tagung hielt Christi-
ne Hess (Frankfurt am Main) Ã¼ber VÃ¶lkermord
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und Kriegsverbrechen vor Gericht am Beispiel von
SÃ¼dafrika, Ruanda und Jugoslawien. Hess zeigte in
ihrem Vortrag die verschiedenen MÃ¶glichkeiten zur
Ahndung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf.
Sie zeichnete damit die Prinzipien nach, die aus den
NÃ¼rnberger Prozessen bis heute folgten. Anhand der
konkreten Beispiele SÃ¼dafrika, Ruanda und Jugoslawi-
en zeigte sie die Unterschiede zwischen einer Wahrheits-
kommission, ad hoc Gerichten und internationalen Ge-
richtshÃ¶fen auf.

Die BeitrÃ¤ge gaben einen guten Einblick in die
derzeitige Forschungslage zu einigen der westalliierten

Nachkriegsprozesse in Dachau und den folgenden west-
deutschen Verhandlungen zu Verbrechen im KZ Dachau,
sowie zu den Ã¶sterreichischen Prozessen zu Mauthau-
sen. Es bleibt festzuhalten, dass beispielsweise die beiden
Ã¶sterreichischen VortrÃ¤ge Forschungsdesiderate auf-
gegriffen haben. Die Ergebnisse der Tagung erscheinen
im Sommer im siebten Band der Reihe Dachauer Sym-
posien zur Zeitgeschichte (Wallstein Verlag). Das achte
Dachauer Symposium wird am 5./6. Oktober 2007 zum
Thema “Sie waren dabei. MitlÃ¤uferinnen, NutznieÃe-
rinnen, TÃ¤terinnen im Nationalsozialismus” unter der
wissenschaftlichen Leitung von Marita Krauss (Ludwig-
Maximilians-UniversitÃ¤t MÃ¼nchen) stattfinden.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Felizitas Raith. Review of , „Dachauer Prozesse“. NS-Verbrechen vor amerikanischenMilitärgerichten in Dach-
au 1945-48. Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. June, 2007.

URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=28205

Copyright © 2007 by H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistri-
buted for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For
permission please contact H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.

5

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=28205
mailto:H-SOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU

